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Aktenzeichen: 004-1/2024-04/2  Schriftführer: Wilfried Weirather 
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die 
 

23. GEMEINDERATSSITZUNG 
 
 

Sitzungstag: Montag, den 13.05.2024 Sitzungsbeginn: 19:31 Uhr 

Sitzungsort: Gemeindeamt Wängle Sitzungsende: 22:26 Uhr 

 
 

Die Ladung zur Sitzung erfolgte einzeln an alle Mandatare per E-Mail am 07.05.2024. 
 
 

Anwesende Mandatare: 

BGM Barbist Florian  ABW 
BGM-Stv. Schautzgy Peter ABW 
GV Thurner Renate AWG 
Ilg Achim ABW 
Kogler Helmut  ABW 
Rief Hermann AWG 
Schumacher Carla ABW 
Storf Roswitha AWG 
Simm Lukas (1. Ersatzmitglied für Silgener Martin) AWG 
Gundolf Stefan (1. Ersatzmitglied für Gundolf Benjamin) ABW 

 

Nicht anwesende Mandatare: 

entschuldigt abwesend: 
GV Wörle Tobias AWG 
Silgener Martin AWG 
Gundolf Benjamin ABW 
 
unentschuldigt abwesend:  
- - 

 
 
 
 

Tagesordnung 
 

Punkt 1 Beratung und Beschlussfassung Haushaltsüberschreitungen 
Punkt 2 Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2023 
Punkt 3 Beratung und Beschlussfassung Verwendung und Führung Gemeindewappen gem. § 11 TGO 

2001 
Punkt 4 Beratung über Richtlinie Verkauf Gemeindebauplätze 
Punkt 5 Berichte (Bürgermeister, Substanzverwalter, Ausschüsse) 
Punkt 6 Anträge, Anfragen, Allfälliges 
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Vortrag - Beratung/Beschluss: 
 

Punkt 1 Beratung und Beschlussfassung Haushaltsüberschreitungen: 
Es werden die Haushaltsüberschreitungen über EUR 3.000,- gegenüber dem Voranschlag dem 
Gemeinderat gemäß Anlage 1 erläutert: 
 
Diese belaufen sich in Summe auf EUR 26.101,71. 
 
Die Summe der Ausgabenüberschreitungen (unter EUR 3.000,-) beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 
auf EUR 54.885,42 
 
Die Gesamtsumme aller Überschreitungen (über und unter EUR 3.000,-) belaufen sich im 
Haushaltsjahr 2023 somit auf EUR 80.987,13. 
 
Beschluss: 
Die Haushaltsüberschreitungen (über EUR 3.000,-) werden so wie Anlage 1 näher beschrieben 
bzw. begründet in Höhe von EUR 26.101,71 und die Haushaltsüberschreitungen (unter EUR 
3.000,-) in Höhe von EUR 54.885,42 somit Gesamt EUR 80.987,13 genehmigt bzw. beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 2 Beratung und Beschlussfassung Rechnungsabschluss 2023: 
Die Sitzungsleitung zu diesem Tagesordnungspunkt wird an den Bürgermeister-Stellvertreter 
übergeben. Ein Ersatzmitglied für den Bürgermeister konnte nicht geladen werden. 
 
Der Bürgermeister verbleibt zur Beantwortung der noch offenen Fragen im Sitzungssaal, verlässt 
diesen jedoch bevor die beratenden Gespräche im Gemeinderat stattfinden. 
 
Der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24.04.2024 vom 
Überprüfungsausschuss geprüft und vom 25.04.2024 bis zum 08.05.2024 zur öffentlichen 
Einsichtnahme aufgelegt. Einwendungen gegen den Rechnungsabschluss wurden keine 
eingebracht. Der Entwurf des Rechnungsabschlusses wurde ebenso bei der BH Reutte, Abteilung 
Gemeindeaufsicht zur Vorprüfung vorgelegt. Seitens der BH Reutte wurden keine Mängel 
festgestellt. 
 
Der Obmann des Überprüfungsausschusses berichtet über das Ergebnis der Prüfung des 
Rechnungsabschlusses vom 24.04.2024 und spricht die Beschlussempfehlung aus. 
 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses 2023 wurde zudem aufgrund des Umfanges vorab den 
Gemeinderäten zur Vorbereitung auf diesen Tagesordnungspunkt per E-Mail am 29.04.2024 
übermittelt. Fragen bzw. Einwendungen sind bis vor Sitzungsbeginn keine eingebracht worden. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt den vorliegenden Rechnungsabschluss – nach § 108 der Tiroler 
Gemeindeordnung 2001 (TGO 2001) – in all seinen Bestandteilen gemäß der Voranschlags- und 
Rechnungsabschlussverordnung 2015 – VRV 2015 für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt: 
 

Ergebnishaushalt 2023 

Summe Erträge 2.496.667,86 

Summe Aufwendungen 2.485.239,83 

Nettoergebnis 11.428,03 

Summe Haushaltsrücklagen -150,43 

Nettoergebnis nach Zuweisung von Haushaltsrücklagen 11.277,60 

 

Finanzierungshaushalt 2023 

Einzahlungen operative Gebarung 2.393.173,19 
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Auszahlungen operative Gebarung 2.100.160,85 

Saldo operative Gebarung 293.012,34 

Einzahlungen investive Gebarung 147.069,49 

Auszahlungen investive Gebarung 321.500,35 

Saldo investive Gebarung -174.430,86 

Einzahlung Finanzierungstätigkeit 0,00 

Auszahlung Finanzierungstätigkeit 101.736,79 

Saldo Finanzierungstätigkeit -101.736,79 

Einzahlungen nicht voranschlagswirksame Gebarung 805.320,65 

Auszahlungen nicht voranschlagswirksame Gebarung 822.872,47 

Saldo nicht voranschlagswirksame Gebarung -17.551,82 

  

Summe Einnahmen 3.345.563,33 

Summe Ausgaben 3.346.270,46 

Saldo (Veränderung an liquiden Mitteln) -707,13 

 

Nachweis der liquiden Mittel 2023 

Stand 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 917.235,08 

Summe Einzahlungen 3.346.563,33 

Summe Auszahlungen 3.347.270,46 

Stand 31.12.2023 916.527,95 

 

Vermögenshaushalt 2023 

AKTIVA PASSIVA 

Sachanlagen 8.257.984,80 Saldo der Eröffnungsbilanz 5.167.857,80 

Langfristige Forderungen 81.258,26 Kumuliertes Nettoergebnis 594.109,18 

Kurzfristige Forderungen 64.366,26 Haushaltsrücklagen 4.563,38 

Liquide Mittel 916.527,95 Investitionszuschüsse 3.261.482,42 

  Langfristige Finanzschulden 77.066,48 

  Langfristige Rückstellungen 119.069,26 

  Kurzfristige Verbindlichkeiten 66.909,16 

  Kurzfristige Rückstellungen 29.079,59 

SUMME 9.320.137,27 SUMME 9.320.137,27 

 
Abstimmungsergebnis: 9 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
 

Punkt 3 Beratung und Beschlussfassung Verwendung und Führung Gemeindewappen gem. § 11 
TGO 2001: 
Der Schafzuchtverein Lechaschau-Wängle-Höfen beabsichtigt Vereinsjacken anfertigen zu lassen. 
Hierfür ist vorgesehen, dass auf die Jacken das Wappen der Gemeinden Lechaschau, Höfen und 
Wängle aufgedruckt wird. Gemäß § 11 Abs. 5 bedarf es zu Führung eines Wappens die 
Zustimmung bzw. die Bewilligung der jeweiligen Gemeinde. Um diese Bewilligung wurde nun 
seitens des Schafzuchtvereins Lechaschau-Wängle-Höfen mündlich angesucht. 
 
Gemäß Tarifpost 48 der Gemeinde-Veraltungsabgabenverordnung 2007 wäre für Bewilligungen 
zur Führung bzw. Verwendung des Gemeindewappens eine Verwaltungsabgaben in Höhe von 
EUR 1.100,- einzuheben. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt die Bewilligung zur Führung des Wappens der Gemeinde Wängle an 
den Schafzuchtverein Lechaschau-Wängle-Höfen gemäß § 11 Abs. 5 Tiroler Gemeindeordnung 
2001 zu erteilen. Von der Einhebung einer Abgabe nach Tarifpost 48 der Gemeinde-
Veraltungsabgabenverordnung 2007 wird abgesehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 10 dafür / 0 dagegen / 0 Stimmenthaltung(en) 
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Punkt 4 Beratung über Richtlinie Verkauf Gemeindebauplätze: 
In der Gemeinderatssitzung am 08.04.2024 unter Tagesordnungspunkt 5 wurde der Gemeinderat 
darüber informiert, dass die Gemeinde derzeit lediglich über ein größeres Baugrundstück im 
Ausmaß von 936 m² verfügt. Dieses soll nach Möglichkeit in 2 gleich große Teilstücke parzelliert 
und nach einer entsprechenden Widmungsänderung ehestmöglich zum Verkauf angeboten 
werden. Um das gewünschte Klientel (z.B. Jungfamilien) anzusprechen, sollte für die Vergabe der 
Gemeindebauplätze ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, nach Möglichkeit unter 
Berücksichtigung des zukünftigen Siedlungsgebietes im Bereich Moosweg/Unterdorf. Hierfür wird 
eine Richtlinie mit Punktevergabesystem, wie es teilweise in anderen Gemeinden praktiziert wird, 
als zielführend erachtet. Für die weiteren beratenden Gespräche legte der Bürgermeister diverse 
Richtlinien mit und ohne Punktevergabesystem anderer Gemeinden vor und erkundigte sich beim 
Gemeinderat wie in dieser Angelegenheit weiter vorgegangen werden soll.  
 
Der Gemeinderat erachtete eine Richtlinie auf Basis eines Punktesystems als sinnvoll. Weiters 
wurde festgehalten, dass ein entsprechender Entwurf bis zu einer der nächsten 
Gemeinderatssitzungen erarbeitet und dieser dann besprochen bzw. ergänzt werden soll. 
 
Ein entsprechender Rohentwurf wird nun dem Gemeinderat präsentiert und weiters besprochen. 
 
Nach eingehender Beratung wird festgehalten, dass der vorliegende Rohentwurf weiter präzisiert 
werden muss.  
 

Punkt 5 Berichte (Bürgermeister, Substanzverwalter, Ausschüsse): 
 
Sozial-, Gesundheits-, Bildungs- Sport u. Kulturausschuss: 
 

• Wängler Stundenlauf: 
Der Wängler Stundenlauf musste witterungsbedingt abgesagt und auf Spätsommer/Herbst 
2024 verschoben werden. Die Aktion soll zum Zweck der Anschaffung für ein neues Pflegebett 
dienen. 

 
 
Bericht Bürgermeister: 

 

• Einreichplanung Mehrzweckgebäude: 

Die Einreichplanung des Mehrzweckgebäudes wurde zwischenzeitlich finalisiert und liegen der 

Gemeinde vor. Dem Gemeinderat wird nochmals Gelegenheit gegeben die Einreichplanung 

zu sichten. 

 

• Wickelrucksack: 

Die Wickelrucksäcke, welche derzeit an Eltern von Neugeborenen verteilt werden, gehen 

demnächst zur Neige. Seitens des Bürgermeisters ergeht nun die Anfrage, ob dieser 

nachbestellt oder stattdessen eine Urkundenmappe mit Body und Mütze (Aufdruck „Tiroler 

Glückskind“) zukünftig verteilt werden sollen. 

 

• Fahrverbot Grundstück 1726: 

Lt. Empfehlung des verkehrstechnischen Amtssachverständigen zufolge sollte die 

Gemeindestraße auf Gst. 1726 lediglich für Fußgänger, einspurige Fahrzeuge, 

landwirtschaftliche Fahrzeuge und Personenkraftwagen benützbar sein. 

 

• Anschlussgebühr LWL-Netz: 

Mit dem Bau des 1. Abschnitt des LWL-Netzes soll noch heuer begonnen werden. Die 

Gemeinde sollte sich nun noch Gedanken über Kostenhöhe zur Herstellung der 
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Hausanschlussleitung (LWL-Leerverrohrung) machen, welche an die Hauseigentümer 

weiterverrechnet werden soll. 

 

• Charity Lauf: 

Am 08.06.2024 wird seitens Hr. Wörle L. ein Charity-Lauf vom Formarinsee nach Wängle 

absolviert. Medial wird der Lauf vom TV-Sender „ServusTV“ begleitet. Seitens des 

Bürgermeisters wird nun angefragt, ob bei dieser Angelegenheit eine Veranstaltung organisiert 

werden soll. 

 

Punkt 6 Anträge, Anfragen, Allfälliges: 
 
a) Defekter Flutlichtmast: 

Die Reparatur der Lampe eines Flutlichtmasten am Fußballplatz wird demnächst in Angriff 

genommen.  

 
 

Die Niederschrift über diese Sitzung umfasst 6 Seiten. 
 
 

Wängle, am 13.05.2024 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

(Bürgermeister / Sitzungsleiter) (Gemeindevorstand / Gemeinderat) 

 
 
 

 
 
 

(Gemeindevorstand / Gemeinderat) (Schriftführer) 
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Anlage 1: 
 

Haushaltskonto Ansatzbezeichnung Postbezeichnung Buchungen Voranschlag Überschreitung Begründung 

1/363000-720900 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Vergütungen an andere Verwaltungszweige, einmalig 10 034,23  0,00  10 034,23  Vergütung an andere Verwaltungszweige - Leistung Gemeindearbeiter 

1/820000-720900 Wirtschaftshöfe Vergütungen an andere Verwaltungszweige, einmalig 7 413,54  0,00  7 413,54  Vergütung an andere Verwaltungszweige - Leistung Gemeindearbeiter 

1/814000-720900 Straßenreinigung Vergütungen an andere Verwaltungszweige, einmalig 5 493,67  0,00  5 493,67  Vergütung an andere Verwaltungszweige - Leistung Gemeindearbeiter 

1/852000-720900 Betriebe der Müllbeseitigung Vergütungen an andere Verwaltungszweige, einmalig 3 160,27  0,00  3 160,27  Vergütung an andere Verwaltungszweige - Leistung Gemeindearbeiter 

     26 101,71  

 


